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3. Dezember 1996


Durchführung der Zusatzversorgung von kurzzeitig teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterin​nen/Mitarbeiter für Zeiträume vor dem 1.4.1991
hier: Steuerliche Behandlung der nachzuentrichtenden Umlage

Rundschreiben vom 9.5.1996

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei der Abwicklung von „Nachversicherungsfällen“ hat sich gezeigt, daß entgegen von Ab​schnitt V Nr. 1.1 Buchstabe c der Bekanntmachung des FM BW vom 22.2.1996 für die nach​zuentrichtende Umlage erhebliche Steuern anfallen können. Vor allem in Fällen, in denen die Anspruchsberichtigten eine Lohnsteuerkarte mit Steuerklasse V vorlegten, ergab sich eine steuerli​che Belastung in Höhe von 30-35% der nachzuentrichtenden Umlage (Beispiel: nach​zuentrichtender Umlagebetrag 8.500 DM – anfallende Steuern 2.700 DM).

Für Anspruchsberechtigte, für die nach der Lohnsteuerkarte

· Steuerklasse I oder IV zugrundezulegen ist, fallen für die nachzuentrichtende Umlage Steuern an, wenn der Grundfreibetrag und der Arbeitnehmer-Pauschbetrag in Höhe von zusammen 14.000 DM durch das Arbeitseinkommen, das im Jahr der Umlagenachentrichtung erzielt wurde, und die nachzuentrichtende Umlage überschritten wird;

· bei Steuerklasse III beläuft sich dieser Grenzbetrag auf ca. 26.000 DM,

· bei Steuerklasse II auf ca. 19.000 DM.

Werden die Grenzbeträge überschritten, läßt sich die steuerliche Belastung in diesen Fällen (Steu​erklasse I, II, III und IV) dadurch vermeiden bzw. zumindest vermindern, daß die Umlage​nachentrichtung auf das Jahr hinausgeschoben wird, das dem Eintritt des Versicherungsfalles folgt.
Im Regelfall wird im Folgejahr kein laufendes Arbeitseinkommen mehr erzielt, so dass nur noch die nachzuentrichtende und den jeweils maßgebenden Grenzwert kaum übersteigende Umlage lohnsteuerpflichtiges Arbeitsentgelt darstellt.

Beispiel:
Arbeitseinkommen im Jahr des Eintritts des Versicherungsfalles
12.000,00 DM
nachzuentrichtende Umlage
8.000,00 DM
lohnsteuerpflichtiger Gesamtbetrag
20.000,00 DM

Abzüglich Grundfreibetrag und Arbeitnehmerpauschale, die bei 
einem Anspruchsberechtigten der Steuerklasse I oder IV zusammen
betragen
14.000,00 DM,
so daß Steuern abzuführen sind von 
6.000,00 DM
in Höhe von etwa (30% aus 6.000 DM) 1.800 DM.

Im Folgejahr:
kein Arbeitseinkommen
-,-- DM
nachzuentrichtende Umlage
8.000,00 DM,
so dass der Grundfreibetrag und der Arbeitnehmer-Pauschalbetrag von
14.000,00 DM
nicht überschritten wird und keine Lohnsteuer anfällt.
Für Anspruchsberechtigte der Steuerklasse V wirkt sich die Hinausschiebung der Umlage​nach​entrichtung auf das Jahr, das dem Eintritt des Versicherungsfalles folgt, nur dann erheblich vor​teilhaft aus, wenn in dem Folgejahr nach den Eintragungen der Lohnsteuerkarte Steuerklasse I, II, III oder IV maßgebend wäre. Bei Anspruchsberechtigten, für die bei der Lohnsteuererhebung nach der Lohnsteuerkarte Steuerklasse V zugrundezulegen ist, muß deshalb jeweils im Einzelfall beurteilt werden, welche Maßnahmen in Betracht kommen, um unbillige Ergebnisse hinsichtlich der Höhe der steuerlichen Belastung zu vermeiden. Es wird deshalb gebeten, uns über diese Fälle jeweils gesondert vor Durchführung der Umlagenachentrichtung für eine weitere Beratung zu informieren.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag


II.
An die Damen der Postabgangsstelle mit der Bitte, je eine Fertigung zu leiten an 6 Ro, 6 Wg, 6 Th, 6 Ze, 2 Ja, 2 Bc, 7 Li.


III.
Vor Abgang an Frau 6 Fs und Herrn 7 Sü zur Kenntnis.

IV.
Z.d.A.

Im Auftrag

(Thielmann)
Dienstliche Briefe bitten wir nicht mit persönlichen Anschriften zu versehen, sondern an den Evangelischen Oberkirchenrat zu richten.
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